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Kreisblatt für den Kreis Metzen.
guhaltS -Neberficht : NotslandSarbeiten. — Gewährung von Darlehen . — Maul - und Klauenseuche. — Kriegsleistunaen — Durch¬

märsche. - Scheldekatarrh. — Organisation der Staatsverwaltung . — Fortschreibung der Zivilbevölkerung . '

Bekanntmachung.
Aus Grund einer Ermächtigung des Reichsamts für wirtschaft¬

liche Demobilmachung ist folgende Anordnurcg erlassen:
Zulässigteit der Enteignung von Grundeigentum und von

Rechten an Grundeigentum , welche von Korporationen des öffent¬
lichen Rechts in Anspruch genommen werden , uni Stärlingen des
^irtschaftslebellS während der wirtschaftlichen Demobilmachung
durch Beschaffung von Arbeitsgelegenheit, ' besonders von Not-
Kandsar beiten.  vorzubeugen oder abznhelsen , wird von dem
Staatskommissar für die wirtschaftliche Demobilmachung nach An¬
hörung fernes Beirats ausgesprochen.

Soll bebautes Grundeigentum innerhalb im Zusammenhang
gebauter QrtsckMftentn Anspruch gerromnren werden, so ist die Ein-
WMrgung des Reichsaints einzuholen.
, ^ .. .§ liweit der StcmtÄbmmrssar für Bauausführungen die Zu-
lasslgkert der EEgnung ausgesprochen hat . gelten für das Ver¬
fahren dre Vorschriften des Gesetzes über ein vereinfachtes Ent-
ergmrngsverfähren zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit usw.
vom 19. Dezember 1914 (Reg.-Bl S . 494)

D a r m sta d t. den 22 . November 1918.
Ter Staatskommtssar für wirtschaftliche Demobilmachung.

.. _ Matthias _
«btfffltnms M Gesetzes, betreffeud Gewährung von Tar-

leben an vom Krir>ge betroffene Perionen , vom 12. Mai 1917
»n den Oberbürgermeisterzu Gießen mW die Büraer°

meistereien der Landgemeindendes Hreises.
-bezugnahine auf unser Ausschreiben vom 1. August 1917

l^ nsblatt Nr . 134) nebst bet Ihnen von uns übersandten Grnnd-
mifmerksam, daß Kriegsteilnehmer , welche

Arnkel 1 genannten Gesetzes Darlehen erhalten können.
k  F ^̂ bs.lvl.enfursorge anheimsallen sollen urrd daß des-

Deschlußwffmrg gemäß Artikel 2 des Gesetzes möglichst
Z"  rJ .i r- Beschlußfassung sind von Ihnen deshalb

mr dres-c Aufgabe stÄichlge Ausschüsse aus wenigeir, leicht zuin
Berfug una ftehmden Mitaliedem zu bilden welckie die ib r̂en

eilige Angelegenheiten' m  behandeln haben,föie &en,  den 30 . November 1918
Kreisamt Gießen.

L)r . Usinger. _
^ ^ Bekanntmachung.

Tm ^ Ansbruch der Maul - und Äauense .rche in Gwßen-

ftn (̂ nf̂ sR ^ 5^ Eisenbahn -BMckomvag>nie Nr 47
fct Großen -Busecĥ Maul - und Klauenseuche festgestellt wurde ist

KMl̂ traße Lchützonitvaße und obere Bahnhofstraße um'*£25*1 °ä^ 'gebiet und das übrige GE Zn
Beobachtungsgebret zu betrachten,

preßen,  den 30 . Noveinber 1918.
Kreisantt Gießen.

— r>r IT ff tr rt pr_
den Oberbürgermeister zu Gießen und die Bürger-

meistereien der Landgemeinden des Kreises.
des Armeeob?rL)mmandos 1 eirtspre -bend

berSei veröffentlicht : Ta Truppen

ß? ,aTlTn* beziehen, wird angevrdnet . daß die Gemeinden

sSter “”»3 &
dtetzen.  den 2. Dezember 1918.

Kreisamt Gießen.
— _ 3 - V : ünnafrntQtiit.
® Mer : Tlirchmärsch- ~ -

* biü ^ iflr f̂rntfl,t |,r  ru Giktze» und die Vüraer-
? Jtonbßtnuiniben des Kreises

ober Wejyfjlontfdv SkricftÄh SfÄoÄ

ließen,  den 2 Dezember 1918. ;
Kreisamt Gießen.

$ Lan germann.

Bekanntmachung.
Betr . : Maßregeln zur Unterdrückung des SchteideLttarrys des

Rindviehs.
Nachdem der ansteckende Scheidekatarchunter dem Rindvieh

rn der s -tadl Großen festgeioellt worden ist. wird nächsteheirde Ber-
vrcmung hrermrt zur allgenieinen Kenntnis gebracht. Tie hx § 1
n°J Erlaubniserteilung ist einzig hem Kveisveterinärar^
Dt.  Ohly dahrer Vorbehalten

Gießen,  den 30. Novenkber 1918.
Pplizeiamt Gießen.

Wolf.

Verordnung.
B *tr . : Motẑ geln ^ Un^ ckrückmV deS « rsieckendeil Scheide,ratarrhs des Rvtdoiehs.

ÄW Grund der S4 19, 20 und 27 , sowie des ß 79II deS
SWwSLt« 5* 8 1 4 ber -lusführwrgs .Vorschriften de»
^rn ^ svats zum gen. Gesetze werden mit Genehsniguna Grvtzh
Minist ^ rums des Lnnern vom 29 . März 1913 zu Nr M . d. I.

Un̂ rücküng d^ anlbeckenden Scheüuckatarrhsdes
megMrdnet̂ "^Ästchenden Schutzmaßrvgeln für den Kreis Gießen
Hn Jl der -Lusbruch des wrsteckenden Scheide«atarc-Hs in

feshpenellt worden ist, darf weibliches Rindvieh n.cv
Sw ^ einen mwerdäckstigen Genwindebullen zu-
(puan-pn werden wenn es durch einen vom Kreisveterinärarzt zn

te  unv ^ckächtig erkmmt H»arbert
bimt iSTiftL Untersuchung ent Trer als verdächtig er^

ist dasselbe so als mit der Seuche behaftet zu
"ErdüchtiiMl durch bai

j 2. ® tc kraulen und vrrds <s»tiq>-n Tiere untersleneu der Hort.
^ 'fej 8eobQd>f,m9 mtt  der WEl ^ e»^ >« li»riNck.-r Erlaubrris ^ ^

M d£; füü>  d « anMordurtm Matzuakchrenmich auf den neuen Standort auszudehnen. Tie BenuNuuv, h<*r
MlaAih™  lutb ihre AuSftlln belmfs sofortiger ?lb-•* * * Tiere

Als verdächtig sind den gleichen Maßnahmen zu imtertverTr*

itt . ÄSS 'SiSÄ " ®“ *"» ” » “>

H?
TirzbifrM ', Erlöschen der Seuche in einer Stallung ist die

hm twTMjcnbf «bwrtznmigen wrr,

ÄTfiÄamt rann bei besonders mildem SWrfnnf iw

preßen,  den 11 April 1913.
Kreisamt Gießerr.

3 . D ' o ii q p r mann.

©ctr . : Tie Organisation der Staatsverwaltung . "**
dln dir Schulvorstände des Krei 'es

SSSZär- “ “*« »ÄS
Gießen,  den 27 . November 1918

^E ^^ kisschuskom'mifswn!.^ I . B. ) $ a n n e r ma n tt.

Verordnung

„ »ösaÄÄa ?- «
ouf Gruiü) des 8 3 des Gesetzes über Hä

über die



1. D « KotmmttralverbäTrbesind vernichtet , über die von
dauernd mtt Lebensmitteln zu versorgenden Zivilpersonen

,,nchin>se (Listen oder Kartenblatter) zu führen und durch Fort-
-nbung auf dem laufenden zu Hallen.
Die Verzeichnisse müssen die Wanten aller zu versorgenden»

Wersonen enthalten, sofern nicht die obersten Landcsbehörden AuS-
vlchmen zulassen.

8 2. Die Fortschreibutrg umfaßt:
J.  als Zugang:

1. die dauernd Zu^ ogenen,
2 die <ms dem Transite im Heere oder in der Marine Ent¬

lassenen;
9 . die Neugeborenen:

H . als Abgang:
1. die dauernd Weggezog errett;
q 8 ^ AL Dienste im Heere oder in der Marine Eingezogenen;9 . dre Gestorbenen.
JL3-  TGi,l£ ** m Inland zuziehende Zivilperson ist in die

vorticyrettnrngnur auszunehmen, soenn für sie ein vom Kommunal-»
verband des We-gyugsorts auSgcfertigber Lebensmittel - Admelde-
för nr * lst. Für den Libe ! sinittel -Abmeldeichein ist ans-
fchtteljltchem von der obersten Lmtdes êhörde geltesetter VordruckH* dennden.
r̂ «J? ine ^ bem  AuSlande zuziehende Zivilperson ist in die Fort-

2ur <wszunehmen , wenn für sie vom Kvmmunatoer-
des Zuzugsorles erne Zählkarte auf einem Vordrucke nach

dvrgeschrtebenem Muster oirSgeierügt ist.
ß 4 . Als weggezogen ist in die Fortschreibung jede Zivilper-
auszunehmen, für die vom Kommmiolverbande des Wegzugs-

Vrles nn Lebensmtttel -iAbMeldeschein ansgefertigt ist
8 5 . Berändernngm in der Bevölkerungszahl infolge von

Entlassungen aus dem Dienste oder Einziehungen zum Dienste im
fcwLfSa r Mirrure. sonne infolge von Geburten und
r f H m die Fortschreibung nur aufzunehmen, soweitNe durcti Bescbernmiknân ft  .L. m tl - üvwi ^ wwium iuu  auizuneymen , ,owetr

b5c »usdändtgen Behörde (militärische
TEnstbelle Standesamt . nack« cwiesm sbid.

^ % m ^ ^ibnng ist vierteljährlich am 28 . (29 .) Fe-' —-O ‘UUJ Ulli tu . \CjU.) (JC»
August und 30 . November abzuschließen undbrtlar. 31 . Mai , 31

Miszu rechnen.
Tie Komnrunalverbande haben das Ergebnis der Fortschrei-

bung den von den obersten Laudesbehörden bestimmten Stellenanzuzeigen.
ber « ureme ist eine Nachweismta über die bei der Fort-

schretbung berückstchttgten Lebensmittel -Abmeldescheine und Zähl-«rten einzureichen.
obersten Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten

b?ben jeweils binnen sechs Wochen nach dem Abschluß der
x -ortschretbung dem Krregsernährnngsamt und der Reichsgetreide-
^ L^ -nmcnst-llmrg

Hattet ^ ^ ° ,fcCn fdmtIi^ cr  Vordrucke werden vom Reiche er-
. . M * ** * r^ ichskanzfer erläßt die zur AusfühnrNg dieser

ŝ o^ rllchen Besttmmnngen . Er kann Ausnahmenden Vorschriften dieser Verordnurrg zulassen
^ ^ tässkanzler kann über die zahletnnäßige Feststellung der

5« . ^ 01̂ 0)01  Angehörigen des
-r b btrr rc^ t,ar}Ilf ' . jowte der Kriegs,- ?san ge neu besondere

Dorschristeil erlassen. Er kann ferner die Anssdetlnng von Ans-
W Bezüge von Lebensmittelkarten für den Reiseverkehr

li ° Ltvln 1918 in Swft.
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft*

Berlin , den 24 . Oktober 1918.
Ter Reichskanzler.

In Vertretung : von Waldotv.

AuSführungSbestimmungen
iU  bf £ Verordnung über die Fortschreibrmg der

Vivttbevölkernna ûm Zwecke der Lebensmittelversorgung vom
24 . Oktober 1918 (ReickB-Gesedbl. & 1263)

Vom 24 . Oktober 1918.
1

lber 1918 (̂3ie . . . . . . _ _ _ _ t
L (*“ §§/ nnd 4 der Vervrdmmg)

Mr du Lebensmittel -Abmeldesckxine und fürp« Zählkarteii sind auS weißem Papier lrertustellen- sj- miirfm m

^tcfwTi '*’ S<̂ ri 'tart ulti) ^be den btigefügiten SÖhiftmi*) tnt-
. ^ garbnl [fc  Wr die gcfH-njinilM -TOmotVfJHnf ffob irt

ffltodffonn zu liefen Die obersten LantuSbehSrtzen oder die voi,
ihnen beauftragten Stellen bestimmen, wie viele Vordrucke jedep
Block zu enthalten hat Die Höchstzahl der zu einem Blocke ver«
ermgtm Vordrucke darf hundert nicht übersteigen.
den ütolaffen ^ 1019*** ^ db̂ arten  bleibt den KommunalverbLni«

ct f Vl*} ? 5 und 6 der Berordirung ).
Zm Ergebnis der Fvrtschreibuna muß die Zahl der dauernd

gezogenen Zivilpersonen (§ 2. I 1) gleich sein der Summe der
abgelieferten Lebensmrttel-ÄLmeldescheine und der ausgefertigien»
Zahlkarten dle Zahl der dauernd weggezogenen Zivilpersonen»

iJ  gleich sein der Zahl der dem Kommutialverbaiide ge-,
v Vordrucke für Lebensmittel -Abmeldescheine abzüglich der

der am Stichtage rwch vorhandenen unve 'brauchten, ver<
scynevenen oder sonst unbrauchbar gewordenen Vordrucke.
flwrfrr 6 ^Yo  ^ cm  Dienste im Heere oder in der Marine
^ttlasserten (8 2,  I , 2) und der zum Äenste im Heere oder in der

®*nO«ä®(?eitrn (§ 2, II, 2), sowie die Zahl der Neugebore-.
der Gestorbenen (§  2 , I. 3 und § 2, II, 3) ist durch Be*

iSnb^ t̂)  zu"belegê ^ m̂ilitärische Dienststelle.
! ^ Anzeige deS Ergebnisses der Fortschreibung (§ 6

^ rrbw tm rJrP 3 vorgeschriebene Nachweisung und
fs 'n des Ergebnisses der Forlschreivung
verwenden ®®rbrUcfe nad)  btn  beigesügten Mustern *) zu

-Artikel  3 (zn § 8 Ws . 2 Satz 2 der Verordnung ).
Für den Reiseverkehr verblnbt es bis auf weiteres bei daß

vrk J? ?1 Kriegsernährungsamt getroffenen Bestimmungen . Um
Verwechselungen mit dem Lebensmittel -Wmeldeschein (8 3 du
Verordnung.) anszuschlkefzen. muß jedoch die bisher oocaeschriebene
Bescheinigung über die WMeldung aus der Lebeusmittelvenorgungs

.Dkzember19I8 ab handschrifttich oder durch Stcmpelauf*
druck Mit der Aufschrift „Reiseschein" versehen sein,

av: < t if e I 4 (ju 8 9 ber Verordnaing).
^ndesbeKrden erlassen zur Sicherstellung de-

Fortschreibungsergebnisles Vorschriften über die Vorlegung de«
rtDrcrbxau(5 te ?a oder sonst unbrauchbar gewor*

denen Vororucke Mr die Lebens mittel-W Meldescheine, da von de»
Zugezogenen abgelieferten Lebensmittel -WMeldescheine und de-
ausgeierttgten Zählkarten.

Berlin , den 24 . Oktober 1918.
Der Reick>skanzler.

In Vertrettmg : von Waldow.

*)  Von dem Abdruck dieser Muster ist hier abgesehen wordevl.

Vusführungsbeftimmungen
N b£L Verordnung des Reichskanzlers vom 24 . Oktober 1918 über
die Fortschreibung der Zivilbevölkerung zum Zwecke der Lebens¬

mittelversorgung.
®nnT̂ , beä( 8 9 der Verordnung vom 24 . Oktober 1918

oTLJ >te-^ rttföreibung der Zivilbevölkerung zum Zwecke der
Lebensmittelversorgung wird das Nachstehende bestimmt:

die nach 8 6 Ws . 2 und 4 der Verordnung des
Reichskanzlers und nach Art . 1 Ws . 2 der Ausführnngsbestim-

^Hlben rustandibe Stelle wird die Zentralstelle für
äur  Durchführung der Verordnung

Formblätter sind von dieser Stelle zu bestimmen,
^ Kreisämtern bzw. Gemeinden übermitteln ..

Ä? traIfiePe ^ die Laitdesslatistik imrb weiter ermächtigt,
bJ r Verordnmig und deren Ans führt rngsbestim-mungen zu überwachen.

^ 2 *? c ber  Verordnung und den Ausführungsbestim-
mnngen des Reichskanzlers für die Kommunalverbände sich er-!
gebenden Aufgaben werden den Kreisämtern übertragen.

Mit der Führung und Fortschreibung der durch 8 1 der Den-
Ebnung vorgeschriebenen Verzeichiussc (Listeti oder Kn ?ttniblätter>

n^ ^ ^pbllung der nach 8 4 der Verordnung aus zu fertig cm«
dm Lebensmittel -Abmeldescheine könnm die Kreisämter die 0 ê-
met̂ m beauftragen Soweit dies erfolgt, habeil die Gemeindertz
«hi ^fP? LClbunKÖ 6 ®&f - 1 der Verordnuna vierteljährlich
abzuschlreßm und das Ergebtlis dem Kreisamt auf vorgeschriebe«
^ Formular intierhalb 14 Tagen anzuzeigm. Dm Nachweisun-
mitt^ 9lbm^ !,Ä x ^ Zu gezogenen abgeliesertett Lebens

^ldeschetne und die cnlsgesertigtm Zahlkartm beizn«
fügen , ferner die verschriebenen oder sonst unbraucĥ rr gewordmm»

sichtŝ cĥ SsLEchL -L "^ L -ndeSst̂ sttk zuftehoiden Auf-
^ Dä Kreisämter bulxn die Ergebmffe der Gemeinden zu.

sammmzustellm und in einer Uebersichtnach Gemeinden der 4-
wlst - lle für die ^ ndesstntiAk sPäteNrnL bis 1. 1 M1. Oktober und 1. Jannar einzusmdeir. ° '

Darmstadt , dm 16 . November 1918.
Hessisches Landes-ErnährimgSamt.

Neu m a-ti n.


	00001
	00002

